
REISEANMELDUNG SPRACHREISEN

YALTA / KOREJS – UKRAINE

INDIVIDUELLE SPRACHKURSE 2012
Vorname, Nachname

_______________________________________________

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit

____________________ ______________________
Straße

_______________________________________________

PLZ/Ort

_______________________________________________
Telefon

_______________________________________________

E-Mail

_______________________________________________

Hiermit melde ich mich zur Sprachreise mit folgenden Leistungen an:

S
pr

ac
hk

ur
s R Individueller Sprachkurs in Yalta / Korejs, ___ Wochen

Einzelunterricht mit ___ Unterrichtsstunden à 45 Min. pro Woche
Kursbeginn: ___. ___. 2012

€ ,-

U
nt

er
k

£
£
£
£

Unterkunft im Einzelzimmer, incl. Frühstück
Unterkunft im Einzelzimmer, incl. Halbpension
Unterkunft im Doppelzimmer, incl. Frühstück
Unterkunft im Doppelzimmer, incl. Halbpension

V
is

um

£
£

Einladung zur Visabesorgung beim Konsulat
Visabesorgung, Konsulargebühr, Versand
£ Normalbearbeitung (bis 8 Wochen vor Abreise)   £ Expressb. € ,-

A
nr

ei
se

£
£
£

Transfer Simferopol - Kursort bei An- und Abreise
Linienflug mit ________ ab/bis ________ hin: ______ rück: ______
Ich organisiere meine Anreise selbst und komme an in
______________ am _____ um __:__ Uhr Flug/Zug/Bus Nr. ___

€ ,-
€ ,-

Reisepreis (incl. ggf. Flug) insgesamt € ,-

Zusätzlich möchte ich folgende Versicherungen der HanseMerkur AG abschließen:
£ Auslandsreisekrankenversicherung € ,-
£ Reiserücktrittskostenversicherung € ,-

Es gelten unsere umseitig abgedruckten Reisebedingungen. Zur Einreise in die Ukraine ist grundsätzlich 
ein Visum erforderlich und Sie benötigen einen nach der geplanten Ausreise noch mindestens 6 Monate 
gültigen Reisepass. Ihren Reisepass senden Sie bitte im Original zusammen mit einem Visumantrag und 
zwei Passfotos spätestens 5 Wochen vor Abreise an Karsten Ehlebracht REISEN (per Einwurf-
einschreiben). Sie erhalten ihn erst kurz vor Abreise mit den Reiseunterlagen zurück. Bürger der 
Schengen-Staaten reisen zurzeit (Stand: Ende 2011) visafrei in die Ukraine, sie benötigen jedoch 
einen Reisepass zur Einreise.

___________________________________________________________________
Ort/Datum Unterschrift

Russischkenntnisse
Ihre subjektive Einschätzung ist für die Universität zunächst eine wichtige 
Hilfe zur Planung der Kurse. Zur genaueren Einstufung wird in der ersten 
Unterrichtsstunde ein Einstufungstest oder -gespräch durchgeführt.

Bitte ein-
kreisen:

↓

Ich verstehe … etwas
etwas bis viel

viel
fast alles

alles

1
2
3
4
5

Ich spreche … kaum
mit sehr geringem Wortschatz eher fehlerhaft

mit geringem Wortschatz weniger fehlerhaft
mit ausreichendem Wortschatz eher fehlerhaft

mit ausreichendem Wortschatz weniger fehlerhaft

1
2
3
4
5

Ich habe … Hemmungen zu sprechen
keine Hemmungen zu sprechen

1
2

Ich kann 
mich 
äußern …

zu einfachen Sachverhalten
(z. B. Alltagssituationen, Bildern)  

mit Mühe
mit Fehlern einigermaßen

problemlos

1
2
3

zu Problemen mittleren Schwierig-
keitsgrades (z. B. leichtere Diskus-
sionen über politische, gesellschaft-
liche Fragen)

mit Mühe
mit Fehlern einigermaßen

problemlos

1
2
3

zu Problemen hohen Schwierig-
keitsgrades (z. B. literarische Be-
sprechungen, schwierige Diskussio-
nen und Sachverhalte)

mit Mühe
mit Fehlern einigermaßen

problemlos

1
2
3

Bemerkungen:
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Reiseanmeldung
Die Anmeldung zum Einzelsprachkurs oder die 
Anmeldung zum Gruppensprachkurs ist das ver-
bindliche Angebot des Kunden auf Abschluss des 
Reisevertrages zu den in dem Anmeldungsfor-
mular angegebenen Bedingungen. Der Reisever-
trag kommt durch Annahme durch den Reisever-
anstalter zustande. Die Annahme erfolgt durch 
schriftliche Bestätigung und Zusendung des Rei-
sepreissicherungsscheines. Zusätzliche Verein-
barungen und Zusicherungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch 
den Reiseveranstalter.
Bezahlung
Bei Vertragsabschluss erhebt der Reiseveranstal-
ter eine Anzahlung in Höhe von 10% des Reise-
preises, maximal EUR 250,- pro Person. 30 Tage 
vor Reisebeginn wird der  Restbetrag fällig, wie in 
der Buchungsbestätigung angegeben. Die Aus-
händigung der Reiseunterlagen erfolgt Zug um 
Zug gegen Bezahlung des Restpreises. Im Falle 
von Zahlungsverzug übernimmt der Reiseveran-
stalter keinerlei Verantwortung für die Verspätung 
der Reiseunterlagen.
Bei kurzfristiger Anmeldung wird der Reisepreis mit 
Erhalt der Reisebestätigung zur Zahlung fällig.
Rücktritt und Kündigung durch den Reisever-

anstalter
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor 
Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten 
oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kün-
digen:
a) ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende 
die Durchführung der Reise ungeachtet unserer 
Abmahnung nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt 
ist. Kündigen wir, so behalten wir den Anspruch 
auf den Gesamtpreis. Eventuelle Mehrkosten für 
die Rückbeförderung trägt der Störer selbst. Der 
Veranstalter muss sich jedoch den Wert ersparter 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrech-
nen lassen, die aus einer anderen Verwendung 
nicht in Anspruch genommener Leistungen erlangt 
werden einschließlich eventueller Erstattungen 
durch den Leistungsträger.
b) bis 4 Wochen vor Reiseantritt, wenn die Durch-
führung der Reise nach Ausschöpfung aller Mög-
lichkeiten für den Reiseveranstalter deshalb nicht 
zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für 
diese Reise so gering ist, dass die im Fall der 
Durchführung entstehenden Kosten eine Über-
schreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze be-
deuten würde. Ein Beispiel hierfür ist das Nichter-
reichen der jeweils benötigten Mindestteilnehmer-
zahl pro Reise (in der Regel 15 Personen, falls 
nicht anderweitig angegeben). Die Reiseteilneh-

mer werden unverzüglich nach Eintritt dieses Um-
standes schriftlich in Kenntnis gesetzt und erhalten 
daraufhin die Anzahlung unverzüglich zurück.
Haftung des Reiseveranstalters
Eigene Leistungen
Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der 
Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für

- die gewissenhafte Reisevorbereitung
- die sorgfältige Auswahl und Überwachung der 

Leistungsträger
- die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung
- die ordnungsgemäße Erbringung der vertrag-

lich vereinbarten Reiseleistungen
Haftungsbeschränkung
Die Haftung des Reiseveranstalters für vertragliche 
Schadenersatzansprüche, ausgenommen Körper-
schäden, ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt, soweit ein Schaden des Reisenden we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig durch den 
Reiseveranstalter herbeigeführt worden ist.
Für alle gegen den Reiseveranstalter gerichteten 
Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Hand-
lung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit beruhen, haftet der Reiseveranstalter bei 
Sachschäden bis 4.100 €; übersteigt der dreifache 
Reisepreis diese Summe, ist die Haftung für Sach-
schäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises 
beschränkt. Die Haftungshöchstsummen gelten 
jeweils je Reisenden und Reise.
Abhilfe und Mitwirkungspflichten
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so 
können die Reiseteilnehmer Abhilfe verlangen. 
Dazu bedarf es – unbeschadet der vorrangigen 
Leistungspflicht des Reiseveranstalters – ihrer 
Mitwirkung. Deshalb sind die Reiseteilnehmer 
verpflichtet alles ihnen Zumutbare zu tun, um zu 
einer Behebung der Störung beizutragen und 
eventuell entstehenden Schaden möglichst gering 
zu halten oder ganz zu vermeiden. Sie sind auch 
verpflichtet ihre Beanstandungen unverzüglich 
anzuzeigen. Dazu müssen die Reiseteilnehmer 
sich direkt mit dem Reiseveranstalter in Verbin-
dung setzen.
Es besteht die Obliegenheit des Reisenden, vor 
Kündigung des Reisevertrages dem Reiseveran-
stalter eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung 
zu setzen, wenn nicht die Abhilfe unmöglich ist 
oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder 
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch 
ein besonderes Interesse des Reisenden gerecht-
fertigt wird.
Ein Abhilfeverlangen, Ansprüche bezüglich einer 
Minderung des Reisepreises, eine Kündigung we-
gen eines Mangels oder Schadenersatzansprüche 
sind innerhalb eines Monats nach der vertraglich 
vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber 
dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach 
Ablauf dieser Frist können Ansprüche nur geltend 

gemacht werden, sofern der Reisende ohne Ver-
schulden an der Einhaltung der Frist verhindert 
worden ist.
Diese Ansprüche verjähren in zwei Jahren. Die 
Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise 
dem Vertrage nach enden sollte.
Ansprüche sind gegenüber dem Reiseveranstalter 
geltend zu machen.
Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheits-

vorschriften
Sofern es möglich ist, werden die Reiseteilnehmer 
über die wichtigsten Vorschriften vor Antritt der 
Reise informiert. Der Reiseveranstalter haftet nicht 
für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang not-
wendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, auch wenn er mit der Besorgung be-
auftragt wurde, es sei denn, dass er die Verzöge-
rung zu vertreten hat. Für die Einhaltung aller für 
die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften 
sind die Reiseteilnehmer selbst verantwortlich. Alle 
Nachteile, die ihnen durch Nichtbefolgung erwach-
sen, gehen zu ihren Lasten, ausgenommen, wenn 
diese durch schuldhafte Falsch- oder Fehlinfor-
mation durch den Reiseveranstalter bedingt sind.
Versicherungen
Insolvenzschutzversicherung
Das Insolvenzrisiko ist bei der Generali 
Versicherung AG abgesichert. Der Sicherungs-
schein verbrieft den Reiseteilnehmern bei Zah-
lungsunfähigkeit oder Konkurs des Reiseveran-
stalters den direkten Anspruch gegen den Versi-
cherer, er wird spätestens mit den Reiseunterlagen 
ausgehändigt.
Reiseversicherungen
Eine Reiserücktrittskostenversicherung ist im Rei-
sepreis nicht eingeschlossen. Der rechtzeitige 
Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
sowie einer Versicherung zur Deckung der Rück-
führungskosten bei Unfall oder Krankheit wird
dringend empfohlen. Wir vermitteln entsprechende 
Produkte der Hanse Merkur Reiseversicherung 
AG, Neue Rabenstraße 28, 20352 Hamburg.
Umbuchungs- und Stornobedingungen
Rücktritt und Kündigung durch den Reise-

teilnehmer
Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von 
der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Ein-
gang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstal-
ter. Im Falle des Rücktritts des Reisenden vor 
Reisebeginn werden folgende, pauschalierte Stor-
nokosten berechnet:
- bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 20% des 

Reisepreises
- ab 29. bis zum 22. Tag vor Reisebeginn 25% 

des Reisepreises
- ab 21. bis zum 15. Tag vor Reisebeginn 35% 

des Reisepreises

- ab 14. bis zum 8. Tag vor Reisebeginn 50% des 
Reisepreises

- ab 7. bis zum 1. Tag vor Reisebeginn 65% des 
Reisepreises

- nach Abreise und bei Nichtantritt (no show up) 
90% des Reisepreises

Der Reiseveranstalter ist berechtigt, statt der pau-
schalierten Stornogebühren eine angemessene 
Entschädigung für den Rücktritt konkret zu be-
rechnen. Abweichende Stornobedingungen sind 
möglich und werden in Angebot und Reisebestäti-
gung gesondert aufgeführt. Bei Umbuchungen sind 
die oben angeführten Stornokosten nebst den 
Kosten der Neubuchung dem Reiseteilnehmer in 
Rechnung zu stellen. Dem Reiseteilnehmer ist in 
allen Fällen des pauschalierten Schadenersatzes 
das Recht unbenommen, den Nachweis, dass ein 
geringerer Schaden entstanden ist, zu führen.
Ersatzteilnehmer
Ein Reiseteilnehmer kann eine Ersatzperson be-
nennen, die statt seiner an der Reise teilnimmt, 
sofern nicht gesetzliche oder behördliche Bestim-
mungen (z. B. Visabestimmungen) oder die Ge-
schäftsbedingungen fremder Leistungsträger (z. B. 
Linienflugleistungen) dem widersprechen. Durch 
die Benennung einer Ersatzperson entstehende 
Mehrkosten gehen zu Lasten des Reiseteilneh-
mers. Für den Reisepreis und die durch den Eintritt 
einer Ersatzperson entstehenden Mehrkosten 
haften der angemeldete Teilnehmer und die Er-
satzperson als Gesamtschuldner.
Reiseveranstalter
Karsten Ehlebracht REISEN, Reinickendorfer 
Straße 8, 33619 Bielefeld, Tel.: 0521/137700, Fax: 
0521/137043,  info@ker.de, http://www.ker.de
Schlussklauseln
Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche sich 
zwischen den Parteien ergebenden Streitigkeiten 
aus den zwischen ihnen geschlossenen Verträgen 
ist Bielefeld.
Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien 
regeln sich ausschließlich nach dem in der Bun-
desrepublik Deutschland geltenden Recht.
Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unwirksam oder undurch-
führbar sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht.

mailto:info@ker.de
http://www.ker.de

